
PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: F-985/St 
Betreff: 

Wien I., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A.Z.: ........................................... . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1010 IN i e n 

. 16. September 1985 WIen, am ...................................... . 

Betrifft: Novellierung des Dampfkessel-Emissionsgesetzes 

zum Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen und 

Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen 1986; 
Stellungnahme der Präsidentenkonferenz 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, 25 Exemplare der im Betreff genannten 
Stellungnahme zu übermitteln. 

Für den Generalsekretär: 

Beilage 
'1 
! 
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i 
PKÄSIDENTENKONFERENZ 

DEI LAN DWIIlTSCHAFTSKAM M E RN 
ÖSTERREICHS 

SF(U)-885/St 

29.7.1985 
47.3l0/1-IV/7/85 

An das 
Bundesministerium f~r 
Bauten und Technik 
Stubenring 1 
1011 vJien 

. 12.9.1985 
WIen,am .................................................. . 
Wien 1., Lciwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 0741. 63 77 31. Fernschreiber 13/5451 

Betreff~ Novellierung des Dampfkessel-Emissionsgesetzes 
zum Luftreinhaltegesetz f~r Kesselanlagen und 
Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen 1986; 
Begutachtung 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern beehrt 

sich zu den im Betreff genannten Entv,mrfenwie folgt Stel­

lung zu nehmen: 

1) Zur Novellierung des DKEG - Allgemeines 

Die Präsidentenkonferenz begrüßt grundsätzlich die Ziel­

setzung des vorliegenden Entwurfes, eine ständige (dyna­

mische) Anpassung der dem Gesetz unterliegenden Dampf­

kesselanlagen - und zwar von Alt- und Neuanlagen - an 

den jevveiligen !:,')tand der Technik zu ermöglichen. Diese 

Zielsetzung deckt sich mit der von der Präsidentenkonfe­

renz dazu schon ir~aer erhobenen Forderung. Bedauerli­

cherweise trägt der vorliegende :8ntwurf dem hinsichtlich 

der ubergangsbestimmungen f~r Altanlagen nur sehr 

unvollständig Rechnung, weil f~r sie vorerst der -

inzwischen längst ~berholte - stand der Technik, wie er 

sich aus der 2. Durchf~hrungsverordnung zum DKEG ergibt, 
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als Stand der Technik festgelegt wird. Überdies ist 

die f~r die Anpassungspflicht vorgesehene Milderungs­

oder Entfallsermächtigung nach Abwägung und Ber~cksich­

tigung der Restnutzungsdauer zu extensiv gefaßt. Die 

vorgeschlagenen Regelungen vermögen nicht das vorrangige 

ziel zur Lösung der Altanlagenproblematik zu erf~llen: 

Altanlagen sind möglichst rasch an den jeweils f~r 

Neuanlagen geltenden Standard der Emissionsminderung 

heranzuf~hren. 

2) Zur Novellierung des DKEG - im einzelnen: 

Zu Z.l~ Titel 

Die Umbenennung des DKEG in Luftreinhaltegesetz f~r 

Kesselanlagen (LRG-X) erscheint nicht unbedingt erforder­

lich, da in den letzten Jahren der i1egriff "Dampfkessel­

Emissionsgesetz" auch ohne ausdr~ckliche Hennung der 

Luftreinhaltung von der interessierten Öffentlichkeit 

richtig verstanden -vmrden ist. Die Umbenennung hätte 

den ~achteil, daß vielfach angenommen w~rde, es handle 

sich um ein völlig neues Gesetzeswerk zusätzlich zum 

bisherigen DKEG. Die Präsidentenkonferenz schlägt daher 

vor, den bisherigen, auch in der einschlägigen Fach­

literatur bereits fest verankerten Begriff beizubehalten. 

Zu Z.2, § 2 Abs.2: 

Die Neutextierung verwirklicht die von der Präsidenten­

konferenz seit jeher erhobene Forderung, die Definition 

f~r '"Stand der Technik'2 im Sinne von § 71 a Gewü 1973 

zu vereinheitlichen und wird daher ausdr~cklich begr~ßt. 

Zu Z. 4 f § 5 a OINachträgliche Anpassungen" 

~lie bereits ausgef~hrt, wird der Grundsatz, daß Dampf­

kesselanlagen laufend dem Stand der Technik anzupassen 

sind, begr~ßt. Der Zusammenhalt der Regelung des P.bs.l 

mit jener des Abs.3 ist aber unklar. Dies deshalb, weil 

3/SN-184/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 16

www.parlament.gv.at



- 3 -

in Abs. 3 vorgesehen ist, daß bei Betrieb einer Anlage 

über den Ablauf der angegebenen Restnutzungsdauer hin­

aus, "die Anpassung der lmlage gemäß Abs.l unverzüglich 

in vollem Ausmaß durchzuflihren" ist. In Abs. 1 ist aber 

nicht nur enthalten, daß die auf Grund dieses Bundesge­

setzes erlassenen Verordnungen vorzuschreiben haben, wie 

die zum zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits bewillig­

ten oder genehmigten oder in Betrieb befindlichen Dampf­

kesselanlagen an den diesen Verordnungen zugrundeliegen­

den Stand der Technik anzupassen sind, sondern auch die 

Nilderungs- oder Entfallsermächtigung nach Abwägung der 

Interessen des Umweltschutzes einerseits und des für die 

Anpassung erforderlichen Aufwandes unter Berücksichti­

gung der Restnutzungsdauer andererseits. 

Es wird daher vorgeschlagen, den 3. Satz des § 5 a Abs.3 

wie folgt zu fassen: 

'!\'Jird die Anlage nach Ablauf der Hestnutzungsdauer \'leiter 

betrieben, so ist die Anpassung der Anlage gemäß der 

je\<Jeils jüngsten im Sinne des Abs.l erlassemen Verordnung 

in vollem Ausmaß ohne Berücksichtigung des für die 

Anpassung erforderlichen Aufwandes unverzüglich durchzu­

führen." 

Im übrigen fordert die Präsidentenkonferenz im Zusammen­

hang mit der in Abs.l vorgesehenen I'-linderungs- oder 

Entfallsermächtigung, daß vom verordnungsgeber von dieser 

M~glichkeit nur sehr eingeschränkt und nur ausnahmswei­

se für ausgesprochene Härtefalle Gebrauch gemacht wird. 

weiters wird vorgeschlagen, im Hinblick auf die gebiets­

weise rasch fortschreitenden Immissionsschäden am Hald, 

die in Abs. 2 vorgesehene l;'rist nicht mit 5 Jahren, son­

dern mit maximal 3 Jahren festzulegen. 
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Zu Z.7, § 7 Abs.4 und Z.lO, § 10 Abs.G: 

Die Präsidentenkonferenz ersucht im zusammenhang mit 

diesen Bestimmungen das do. Bundesministerium, den zu­

ständigen Beh~rden aufzutragen, die tiberpr~fungsbefunde 

und die Emissionserklärungen der für den Vollzug des 

~orstgesetzes 1975 zuständigen Reh~rde weiterzugeben. 

Dieses Ersuchen gilt sinngemäß auch f~r die Heldungen 

gemäß § 11 Abs. 3. 

~ 7 Abs.4 sollte analog zu § 10 Abs.C so ge faßt werden, 

daß die Sachverständigen grundsätzlich - ohne gesonderte 

Aufforderung - verpflichtet werden, die Befunde der Be­

h~rde zu übermitteln. 

Zu Z.ll, § 11 Abs.5 und Z.12 g ~i 11 Abs.6: 

Die vorgeschlagenen neuen Regelungen des § 11 Abs. 5 

und Abs. 6 stehen in einem gevlissen Tt'!iderspruch zu dem 

neu eingef~gten § 5 a. weil dieser in den zu § 11 vorge­

sehenen Änderungen unber~cksichtigt bleibt. § 5 a Abs.l 

2. E:;atz bezieht ausdriicklich auch die in § 11 Abs.l 

genannten Anlagen mit ein. F~r diese gelten also sowohl 

§ 5 a als auch § 11. § 11 Abs. 5 und 6 soll aber offen­

sichtlich f~r Altanlagen den Emissionsverordnungsstand 

1. 6. 1984 einfrieren. Im ~brigen wird unterlassen. in 

§ 11 auf § 5 a Bezug zu nehmen. Dadurch entsteht ein 

~iderspruch zwischen § 5 a und § 11 bez~glich der Altan­

lagen. 

Es ist der Auffassung des do. Bunc1esministeriums wohl 

zuzustimmen, daß zur rechtlichen Gleichbehandlung aller 

Altanlagen zunächst ein einheitlicher Stand der Technik 

f~r die Beurteilung aller Altanlagen maßgeblich sein 

soll. Die Präsidentenkonferenz lcann allerdings nicht 

der Auffassung folgen, daß dies der Gtandder Technik 

sein soll, wie er sich aus der 2. Durchf~hrungsverordnung 
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zum DKEG, BGB1.209/1984 ergibt. Dieser Stand der Technik 

ist in der Zwischenzeit lingst ~berholt. wie im ~brigen 

ja auch in den EB zum unter einem vom do. Bundesministe­

rium zur Begutachtung versandten Entwurf einer Luftrein­

halteverordnung f~r Kesselanlagen 1986 richtig festge­

stellt wird. 

Die Präsidentenkonferenz sChlägt daher vor, § 11 Abs.5, 

1. Satz wie folgt zu formulieren: 

HErgibt ...•. und der auf seiner Grundlage erlassenen 

Luftreinhalteverordnung f~r Kesselanlagen 1986 nicht 

entspricht, hat die Behörde ...... ". 

Weiters spricht sich die Präsidentenkonfernz dafür aus, 

daß der Rest von § 11 Abs.5 (von "hiebei sind bis 

..... Nißstinden handelt") ersatzlos entfällt. Diese Ein­

schrinkung der Möglichkeit, Altanlagen hinsichtlich 

ihrer Emissionen an den f~r Neuanlagen geltenden Stand 

der Technik h2ranzuf~hren, ist aus umweltpolitischer 

Sicht nicht mehr zu vertreten. Der Ber~cksichtigung 

technischer Notwendigkeiten und berechtigter wirtschaft­

licher Interessen \vird ohnedies durch Absatz 6 Rechnung 

getragen. 

Aufbauend auf die Forderung zu Abs.5 schlägt die Präs i­

dentenkonferenz auch folgende Änderung des § 11 Abs.6 

vor: 

('Vor schreibungen der Behörde gemiß Abs. 5 haben geeignete 

Maßnahmen vorzusehen, nach denen innerhalb einer von ihr 

festzusetzenden Frist, die 5 Jahre nicht ~bersteigen 

darf, die Emissionen zumindest so weit herabgesetzt 

werden, daß die gemäß § 3 Abs.l in Betracht kommenden 

Grenzwerte nicht überschritten werden. Bei der Festset­

zung dieser Frist ist auf den zur Erf~llung der vor­

geschriebenen Maßnahmen erforderlichen technischen und 

finanziellen Aufwand Bedacht zu nehmen. In begr~ndeten 
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Einzelfällen kann die Behörde durch Bescheid höhere 

Emissionen, die jedoch höchstens das Zweifache der 

Grenzwerte erreichen dürfen, oder längere Fristen, die 

jedoch insgesamt 10 Jahre nicht übersteigen dürfen, ge­

statten, sofern das Leben oder die Gesundheit von Men­

schen, Tieren und Pflanzen nicht gefährdet ist und so­

lange eine solche Erleichterung unter Bedachtnahme auf 

die Interessen des Umweltschutzes aus volkswirtschaft­

lichen Gründen geboten ist.'" 

Durch diese Änderung soll einerseits eine umweltpolitisch 

nicht zu verantwortende Verzögerung des Zieles, Altanla­

gen hinsichtlich ihres Emissionsverhaltens an den für 

Neuanlagen geltenden Stand der Technik heran zuführen 

vermieden werden und anderersl"Ü ts die Möglichkeit eröff­

net werden, in sorgfältig zu begründenden Einzelfällen 

aus volkswirtschaftlichem Int.~resse ausnahmsweise Lösun­

gen zuzulassen, durch welche Maßnahmen zur Altanlagensa­

nierung gemäß 0 11 in die auf die ~estnutzungsdauer abge­

stellten Maßnahmen zur nachträglichen Anpassung gemäß 

§ 5a übergeführt werden können. 

Schließlich schlägt die Präsidentenkonferenz vor. dem 

§ 11 einen neuen Absatz 9 anzufügen. in welchem. um Miß­

verständnissen vorzubeugen klargestellt wird. daß die 

Bestimmungen des § 5 a unbeschadet allfälliger Vor­

schreibungen gemäß § 11 gelten. 

3) Zum Entwurf einer Luftreinhalteverordnung für Kesselan­

lagen 1986 - Allgemeines: 

Hinsichtlich des Titels dieser Verordnung verweist die 

Präsidentenkonferenz auf ihre Stellungnahme zum Titel 

der vorgesehenen DK~G-Novelle. 

," 
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Dcr im vorliegendem Entwurf unternommene Versuch, die 

seit dem Jahre 1984 erfolgten w~iterentwicklungen auf dem 

Ge~iete der Rauchgasreinigung und der Verbrennungstech­

nologie zu erfassen, wird grundsätzlich begrüßt. Die 

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern hat 

bereits seinerzeit anläßlich der Beratungen über den 

5. Entwurf einer 2. Durchführungsverordnung zum DKEG 

festgehalten, daß diese Verordnung wohl als wichtiger 

Schritt in die umweltpolitisch notwendige Richtung 

anzuerkennen ist, daß sie aber den tatsächlichen Stand 

der Technik nicht in wünschenswertem Ausmaß widerspiegelt 

und in einer Reihe von Punkten auch unter dem umwelt­

politischen Niveau vergleichbarer Bestimmungen der Bun­

desrepublik Deutschland liegt. Die Berechtigung dieser 

l!.ussage ist durch die zwischenzeitlich 'irleitergegangene 

Entwicklung bestätigt worden. Bedauerlicherweise reflek­

tieren a~er auch einzelne Bestin~ungen des nunmehr vor­

liegenden Verordnungsentwurfes den derzeitigen Stand 

der Technik nicht ausreichend. Die Präsidentenkonferenz 

ersucht daher, die in diesem Entwurf enthaltenen Grenz­

werte nochmals kritisch zu überprüfen und entsprechend 

zu verschärfen. 

Die Präsidentenkonferenz spricht sich nachdrücklich ge­

gen die Brennstoffe Holz und Rinde diskriminierende 

Regelungen aus. 

4) Zum Verordnungsentwurf - im einzelnen: 

Zu § I Abs.5: 

Neben den Massenkonzentrationen, welche als mg/cbm ange­

geben werden und lediglich die Schadstoffverdünnung 

angeben. sollte als zusätzliche Kenngr~ße auch der Mas­

senstrom, also die Gesamtmenge des Schadstoffes, welche 

in einer bestimmten Zeiteinheit ausgestoßen wird, als 

zusätzliches Kriterium herangezogen werden. Dies insbe-
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sonders bei Anlage~mit einer Brennstoffw~rmeleistung 
von mehr als 100 M';-,J. 

Zu § 1 Abs.8, Punkt 3 und Punkt 4~ 

~\Jenn als BC!urteilungsvvert nur der j\-J.i ttelwert von mehre­

ren Mittelwerten herangezogen wird, k~nnen Belastungs­

spitzen durch Zeiten geringerer Belastung soweit ver­

schleiert werden, daß tats~chliche Belastungsspitzen 

nicht mehr als solche erkannt werden k~nnen. Es w~re 

daher notwendig, daß die Einzelmessungen in einer ver­

tretbaren Zeitspanne erfolgen, z.B. innerhalb einer hal­

ben Stunde und die innerhalb dieser halben Stunde gemit­

telten Werte dann als Beurteilungswert herangezogen wer-

den. 

Zu §2 Abs.l: 

In diesem Absatz wird bestimmt, daß Emissionseinzelmes­

sungen nur bei solchen Betriebszust~nden zu ber~cksich­

tigen sind, bei denen die Anlage vorwiegend betrieben 

wird. Hiebei w~re jedoch bei Anlagen, die betriebsbedingt 

ein h~ufiges Anfahren bzw. h~ufige Lastwechsel erforder­

lich machen, unbedingt notwendig, daß die vermehrten 

Emissionen beim Anfahren bzw. bei den Lastwechseln 

anteilsm~ßig ber~cksichtigung finden. 

Zu § 2 Abs.G: 

Der letzte Satz sollte lauten: 

"Keiner der Beurteilungswerte darf den Emissionsgrenzwert 

~berschreiten" - es ist nicht einzusehen, warum f~r 

Kohle, für die teilweise ohnedies bereits weniger strenge 

Grenzwerte gelten. auch noch die Beurteilung der Ein­

haltung der Grenzwerte weniger streng erfolgen soll. 

Zu ~~ 3 Abs. 5 : 

Unvorhersehbare Bctriebsst~rungen, welche eine Über­

schreitung der zul~ssigen Emissionen verursachen, m~ssen 

als solche deklariert werden. Vorhersehbar2 Betriebs-
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st~rungen bzw. Anfahrzeiten oder ~hnlichesD was unter 

Um3t~nden mehrmals pro Tag erfolgen kanng k~nnen nicht 

unber~cksiehtigt bleiben. Grunds~tzlieh haben die Emis­

sionsgrenz\verte eingehalten zu v7erden. Ein Anrecht auf 

wiederholte, regelm~ßige tiberschreitungen darf nicht 

statuiert werden. 

Zu ~ 4, Punkt 1;, 

Es sollte eine Verf~gbarkeit der Daten von mindestens 

95 % angestrebt werd.en, da bei 90 % pro [>'Ionat 3 'l'age 

ohne Beleg blieben. 

Zu § 6 Abs.l: 

Der kJetreiber sollt:e vi~hrend des Betriebs der Anlage die 

heßgerä·te so häufig kontrollieren, Ci.aß das lw1eßger~t 

stets funktionsf~hig ist (Nullpunkt, Eichungsschutz). 

Behörüenkontrollen m~ssen jederzei-t m~gl.ich sein. 

Zu § 6 Abs.2: 

Die l"leßgeräte und a.lle dazugehörend.en Komponenten s011-

-ten so oft \ .. ;ie n'::5tig, mindestens aber alle 3 I'ionate von 

einer wartungsfirma betreut werden. Hier~ber hat der 

Be-treiber Aufzeichmmgn zu führen. 

Zt.:. S 6 Abs.3; 

Der Sachverst~ndige sollte im Rahmen der Überwachung die 

Auf:-:eichnungen gemäß Abs.2 kontrollieren und mehrmals 

pro Jahr, jedoch mindestens 1 mal pro Jahr, die Richtig­

keit der Anzeige der fileßgeräte durch Vergleichsmessungen 

mit extremen Ger~ten ~berpr~fen (Eichprotokolle). 

Zu ~j Ei Abs. 1: 

Die Pr~sidentenkonferenz fordert mit Nachdruck, daß 

Holz in keinem ~all schlechter gestellt wird als andere 

Festbrennstoffe. Bei der Aufzählung der konventionellen 

Brennstoffe m~ssen daher die m~glichen Verwendungs formen 

von holz konkre-ter a_ngef~hrt \"erden als nur durch den 

Klammerausdruck h Sti.icl<.e und Sehe i te 'CI. In Anlehnung an 
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6.en Vorschlag zur ÖfiO:i:1!1 H 7132 - Juni 1985 der Normen­

Arbeitsgruppe 093 wird vorgeschlagen, Punkt 1.1 wie 

folgt zu fassen: "Hc)lz (Stilckholz g Hackgut I späne und 

sonstige Holzreste)~. 

Außerdem wird beantragt, den Katalog der konventionellen 

Brennstoffe wie folgt zu erweitern: '·'Rinde, ausgenommen 

solche, die mit Pflanzenschutzmitteln auf basis von 

Hexachlorzyklohexanen (HCH) behandelt worden ist." 

~~r brenn zwecke verwendetes Holz - ob Scheiter, Hackgut 

oder Spane - ist naturgemäß irr@er mit einem gewissen 

aindenanteil behaftet. Emissionstechnisch hat die Rinde 

keinerlei. negativen Einfluß, al;.sgenommen solche Hinde, 

die mit Pflanzenschutzmitteln auf Basis von Hexachlorzy­

klohexanen (HeB) behandelt worden ist. Eine Behandlung 

der Rinde mit Pflanzenschutzmitteln der j~ngsten Genera­

tion auf basis von Pyrethroiden ist unbedenklich. In 

diesem Zusammenhang v,rirä FlUf das allgemein anerkannte 

energiepolitische Interesse üer energetischen Verwendung 

von Rinde verwiesen. 

Zu § 9 Abs.l; 

Die Pr~sidentenkonferenz begr~ßt die im Entwurf vorgese­

hene Festlegung reduzierter Schwefelgehalte f~r die 

Heiz~l-Sorten extraleicht-Ofenheiz~lu leicht und mittel. 

Hinsichtlich des 2chwefelgehaltes von Heiz~l schwer 

erneuert die Pr~sidentenkonferenz ihre wiederholt erho­

bene Forderung, 6en Schwefelgehalt auf 1 % zu senken. 

Zu t 9 Abs.3: 

Die HestilIDnUng sollte durch folgenden Zusatz ergänzt werden: 

"Die Hirksarnkei>c DZW. Eignung d.ieser Maßnahmen ist d.urch eine 

ö.auern(.~ registrierende Schwefeldioxidemisionsmessllng 

zu belegen." 
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Zu § g Abs. 4: Das Bundesminis·terium für Handel, Gewerbe 

und Industrie hat miJc Zl. 34.056/18 - III/lc/85 vom 28. 

Februar 1985 der Pr~sidentenkonferenz mitgeteilt, daß 

durch die Verordnung über die Begrenzung des Schwefelge­

haltes von Heiz~l. bGBl.l3/1984 klargestellt ist, daß 

unter Heiz~l je6es flüssige hineral~lprodukt zu verste­

hen ist, daß dazu dient, als Brennstoff verwendet zu 

werten~ von den einschl~gigen ÖNORMEN abweichendes Heiz­

~l ist jener normengerechten Heiz~lsorte zuzuordnen, 

deren Beschaffenheitsmerkmalen es am ehesten entspricht. 

Lau·i: bt'fHGI gelten öarler die fiir den. E:5chwefelgehal t in 

der genannten Verordnung festgelegten Grenzwerte f~r 

aile für Heizungszwecke tauglichen flüssigen Erd~lpro­

einkLe. 

In diesem Lichte ist das im vorliegenden Entwurf enthal­

tene Kriterium ö.er "geringfü.gigen" Ab~leichung nicht 

richtig und sollte daher entfallen. 

Zu § 10 Abs.l~ 

Einige der in 'Tabelle 1 enthal·tenen I{~chstwerte für 

den [JchT;.Jefelgehalt i.n Brennstoffen sind nach Auffassung 

der Pr~siGentenkonferenz zu hoch. Insbesondere sollte 

für flüssige brennstoffe und eine Brennstoffw~rmeleistung 

von 2,0 - 10,0 hv'l 0,6 % (anstelle 1 gO %) und fiir Härme-­

leistungen von 10,0 - 50,0 MW 1,0 % (anstelle des Hin­

-weises auf § 9 ADs.1) sowie für .8raunkohle une eine 

Brennstoffwärmeleistung von 10,0 - 50,0 ~~J 0,5 g/MJ 

(~nstelle von 0.7 g/MJ) verordnet werden. 

Zu § 12 Abs.3~ 

Die bestinunungeD für Al töle soll'ten neben aen genannten 

Analysenwerten auch Grenzwerte f~r Nickel und organi­

sche Chlorverbindungen enthalten. Die in § 12 Abs.2 ge­

nannten Transformatorenöle enthalten h~ufig erhebliche 

]'1e21.gen an hoch·toxischen PCB. Daher sollten auch hiefür 
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Grenzwerte vorliegen. 

Zu S} 13 Abs.l: 

- 12 -

Im. Sinne des bereits zu § 8 Ahs. 1 Ausgeführten vläre 

§ 13 Abs.l, 1. Satz, wie folgt zu formulieren: 

n Q 0 • 0 • feste Brenns·toffe D ausgenornmen Holz und Rinde, 

iui t einer ...... '·0 

Zu § 13 Abs.6~ 

Im :Jinne der Ausführungen zu 1) 8 /,.os.l ist § 13 Abs. 6 

1. Satz wie folgt zu fassen: "f'ür staubförmige Emissio­

nen im Verbrennungsgas von Anlagen zur Verbrennung von 

Holz oder Eolzresten ohne Kunststoffbeschichtung und von 

Rinde, ausgeno~nen solcher. 6ie mit Pflanzenschutzmit­

teln auf Basis von Hexachlorzyklohexanen (HeB) behandelt 

wurde, mit einer 150 ~W übersteigenden brennstoffwärme­

leistung gelten folgende GrenZ'flerte ~ Ci 

Da ein Großteil der Anlagen, die mit Holz und Rinde 

befeuert weraen. im mittleren Leistungsbereich bis 1,0 HW 

liegen. ist eine excü;:-tere Abstufung in diesem Bereich 

notwendig, als im ßntwurf vorgesehen ist. In Anlehnung 

an den Entwurf äer ÖNORLl r';. 9466 - Juni 1985 der Normen-

AG 139.21 werden folgende Grenzwerte vorgeschlagen: 

"I) l'Ur Anlagen mit einer lirennstoffwärneleistlmg bis 0,5 ~JfJJ •• 250rng/cbm 

2 ) u ~ ~ ~I; 

3 ) ~. ~~ ih 

;. ~ ~ii 

~, 'ilij 

von 0,5 '," 

1,0 0; 

1,5 T:fJJ •• 25Omg/cbm 

2,0 1<·1-1 •• 15Omg/cbm 

4) ~ Ii ~u ~J t ~ ~~ " 5 gO 0' 10,0 rVii;; • • 10Omg/cbm" 

Die Grenzwer~e sollen nicht f~r Eolzreste mit Kunststoff­

beschichtung sowie f~r Rinde, 61e mit Pflanzenschutzmit­

teln auf basis von Hexachlorzyklohexanen (HeH) behandelt 

"lOrden is~c gel tell.. 

Diese GrenzwerJce stellen dell d(.=rzeit vertretbaren St.and 

6er Technik dar und oer~cksichtigen. daß Holzasche in 

ihrer natürlichen Zusammensetzung wesentlich weniger 

sch~dlich ist wie etwa jene von Rohle oder Koks. 
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Zu ~; 14 Abs.1: 

Die Emissionsgrenzwerte f~r Schwefeldioxid von Tabelle 5 

des Entwurfes orientieren sich nach Auffassung der Präsi­

dentenkonferenz viel zu wenig an c:e~n angesichts des der­

zeitigen Standes tier Technik durchaus rsa1istischem 

Ziel p maximal 200 mg/cbm zuzulassen. Überhöh-t erscheinen 

insbesondere die f~r brennstoffw~rmeleistungen unter 

50 hVJ sowie für die Brenns-toffe Braun;coh1e und Heizöle 

angefijhrten Grenzl,i,erte. Die HeraDse-tzung dieser Grenz­

'flerte auf 200nlfl/cbm ,,lird gefor0'.ert. Neiters wäre, in 

Anhalt an een jüngsten Stand der Technik, insbesondere 

fiir brennstofhlärme1eistungen über SO NH die Vorschrei­

bung eines Gesamtentsch\vefelungsgrades von mindestens 95 % 

vorzuschreiben, dem ein Grenzwer':: von 100 mg/cbm ent­

spricht. 

Zu ~ 14 Abs.2~ 

Hier sollte eine Ergänzung angebracht werden, welche 

lautet: 

"sie Einhaltung der Emissionsgrenz\lierte ist durch eine 

dauernd registrierende Emissionsüberwachung zu belegen" 

Zu § 14 Abs.3; 

Die Restnutzungsdauer von 15.000 Stunden sollte sich 

innerhalb eines Zeitraumes von längstens 5 Jahren 

erstrecken. 

Zu § 16: 

Es wäre klarzustellen, 6aß die vorgesehene Ausnahmerege­

lung nur s~ lange gelten kann, als die f~r die Ausle­

gung der Anlage vorgesehenen Brennstoffqualitäten tat­

s~chlich wegen eines Versorgungsnotstandes nicht zur 

Verf~gung steh~n. 

§ 16 sollte daher wie folgt formuliert werden: 

Die gemäß ..... f2stg0setzt werden, wenn und so lange 

nach'Vlels1ich ... " Ci 
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Zu S 17 Abs.2~ 

Der Inhalt, dieser Bestinm1Ung en"cspricht nicht mehr dem 

StanCJ, der Technik. F'ür alle Neuanlagen ab 1 H'Vv Brenn­

stoff1eistung ist ein Grenzwert von 100 mg/chm erreich­

bar. 

Zu § 17 Abs.4~ 

Die für Altanlagen vorgesehenen Emissionswerte für Stick­

oxyde: sind nach Auffassung der Präsidentenkonferenz zu 

hoch angesetzt. Sie sollten 200 mg/chm nicht überstei­

gen. Die ~estnutzungsdauer von 15.000 Stunden seIlte 

sich innerhalb eines Zeitraumes von längstens 5 Jahren 

cc;rstrecken. 

Zu § 18 Abs.3: 

Der Katalog Cler Grenzwerte für Schv7ermetallemissionen 

Ger t~illverbrennungsanlagen sollte um Nickel und Kobalt 

envei tert wer(~en. 'fiei tara sollten d.ie Grenzwerte so he­

rabgesetzt werden, ~aß für alle angeführten Schwermetal­

le ,1_n Summe ein Grenzwert von 0 9 5 mg/cbm, davon in Surruue 

Gesamtkadmium und Gesamtquecksilber höchstens 0,1 mg/cbm 

zuläss-ig sind. 

Die vorstehenden Forderungen zur Verbesserung der Emis­

sionsgrenzwert0 sind größtenteils auch in der von der 

Landeskammer für Land·- und }."orsU.'7irtschaft in St<3icrmark 

herausgegebenen Broschüre "Programm zur Rettung des 

steirischen \i';aldes", 2. Auflage, Graz, l"ebruar 1985, 

a:ngefiinrt un6. begründet. Die LanäE:skammer hat sie dem 

do. Bundesministerium seinerzeit zur Verf~gung gestellt. 

Es v'lird ersucht" die dort: en·thalt:enen Vorschläge in die 

Verordnung einzuarbeiten. 

3/SN-184/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 16

www.parlament.gv.at



- 15 -

Schließlich wird vorgeschlagen, den Katalog der vom Ver­

or6.nungsentwurf er faßten Schads"toffe um die unverbrann­

ten Kohlen"wasserstoffe (organischen Dämpfe) zu erwei­

tern, weil diese Substanzen nach derzeitigem Wissens­

stand zusammen mit den anderen Schadstoffen an den be­

sorgniserr~genden Schäden des Waldes be"teiligt sind. 

Die Pr~sidentenkonferGnz ersucht um Ber~cksichtigung dieser 

Stellungnahme. 

Das Pr~sidium des Nationalrates wird durch tlbersendung von 

2~ Exemplaren in I\(-:mntnis gesetzt. 

I'''Ü"t d.:.:;m Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung 

zeichnen ftir c~ie 

PHÄ~;IDENTENKONFE.RENZ DEn LANmnH'I'SCHAFTSKA.f..1HEHN ÖSTERREICHS 

Der Präsident: D0r Generalsokretär: 

gez.ökR Ing.Derfler gez.Dr.Korbl 
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